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● Gebühren und Abgaben 2024 .................... Seite 2 
● Info zur Abfallentsorgungsgebühr .................... Seite 3 

● Christbaumentsorgung .................... Seite 3 
● Abfuhrtermine 2024 .................... Seite 4 

● ASI – Öffnungstermine 2024 .................... Seite 4 
● Winterdienst .................... Seite 5 
● Neue Studentenförderung .................... Seite 5 

● Tagesbetreuungszentrum .................... Seite 6 
 
 

 

 
Frohes neues Jahr 2024 

 

wünschen 

 

Bürgermeisterin 

Angela Helm 

 

und die Gemeindebediensteten 

 
 

 

DAS GEMEINDEAMT SENFTENBACH IST VON 

27.12.2023  BIS 29.12.2023  GESCHLOSSEN ! 
 

 

 
 

 
  



 
 

KANALGEBÜHR 2024 
 

 
 

Die Kanalbenützungsgebühr ab 01.01. berechnet sich wie folgt:  
 

Grundgebühr - jährlich EUR 208,60 

Grundgebühr Einleitung Niederschlagswässer - jährlich  EUR 28,32 

Belastungseinheit je Erwachsenen EUR 121,44 

Belastungseinheit je Kind (bis zum 15. Lebensjahr) EUR 60,72 

Mindestbenützungsgebühr - jährlich EUR 330,04 

Bereitstellungsgebühr (unbebaute Grundstücke) - jährlich EUR 0,36/m² 
 

Die Kanalbenützungsgebühr ist in 2 Teilbeträgen am 15.02. und am 15.08. fällig! 
 

Gemäß Voranschlagserlass des Amts der Oö.  Landesregierung beträgt die  

Kanal-Mindestanschlussgebühr  EUR 4.591,40. 
 

 
 

WASSERGEBÜHR 2024 
 

 

 

Die Wasserbenützungsgebühr ab 01.01. berechnet sich wie folgt: 
 

Wasserbezugsgebühr pro Kubikmeter EUR 2,31 
Wasserzähler – Bereitstellungsgebühr EUR 32,00 
Mindestbezugsgebühr – jährlich EUR 95,00 
 

Die Wasserbezugsgebühr und die Bereitstellungsgebühr für den Wasserzähler sind 
in 2 Teilbeträgen am 15.02. und am 15.08. fällig! 
 

Gemäß Voranschlagserlass des Amts der Oö.  Landesregierung beträgt die 

Wasser-Mindestanschlussgebühr  EUR 2.752,20. 
 

 
 

ABFALLENTSORGUNGSGEBÜHR 2024 
 

 

 

Restabfalltonne   60 l (13 Abfuhren pro Jahr) EUR 208,00 

Restabfalltonne   90 l (13 Abfuhren pro Jahr) EUR 224,00 

Restabfalltonne 120 l (13 Abfuhren pro Jahr) EUR 255,00 

je Müllsack   60 l  EUR 9,00 
 

 

Die Abfallentsorgungsgebühr ist einmal jährlich am 15.05. fällig und enthält die 
Abfuhr der Restmülltonne, der Biotonne (inkl. 1 kg SESO) und der Altpapiertonne, 
sowie die Grün- und Strauchschnittsammlung, den Betrieb der Sammelstelle Bruck 

und der Altstoffsammelzentren. (Näheres dazu auf Seite 3) 
 

 

 
 

HUNDEABGABE 2024 
 

 

 

Die Hundeabgabe beträgt pro Hund EUR 25,00 und ist einmal jährlich  
am 15.02. fällig! 
 
 

  



 
 

INFO ZUR ABFALLENTSORGUNGSGEBÜHR  
 

 
 

Folgende Leistungen beinhaltet die Abfallentsorgungsgebühr: 
 

1. Beitrag an den Bezirksabfallverband - Kosten für ASZ, Alt- und Problemstoffe,  
    Sperrmüll, Bauabfälle, Silofoliensammlung, … 
2. Restmüll-, Bio- und Altpapierentsorgung 

3. Containersammelstelle in Bruck 
4. Grün- und Strauchschnittsammelstelle in Langzaun 

5. Entleerung sämtlicher Abfallkörbe im Gemeindegebiet inkl. Bushaltestellen 
6. sämtliche illegale Müllablagerungen im Gemeindegebiet 
9. abgestellte Müllsäcke beim ASI, … 
 

Containersammelstelle Bruck (ASI): 
Vermehrt werden Müllsäcke (mit Plastik oder Restmüll) bei der 
Containersammelstelle in Bruck abgestellt. Diese illegalen Entsorgungen 

verursachen Mehrkosten, welche in die Abfallentsorgungsgebühr eingerechnet 
werden müssen.  
 

Grün- und Strauchschnittsammelstelle Langzaun: 

Für die Senftenbacher Gemeindebürger ist die Anlieferung (bis 2 m³/Woche) 
kostenlos, jedoch müssen sämtliche Entsorgungskosten in die 

Abfallentsorgungsgebühr eingerechnet werden.  
Um hier Kosten zu sparen, wird auf die Möglichkeit der Eigenkompostierung 
bzw. das Mulchen von Grünschnitt hingewiesen.  

 
Die Containersammelstelle (ASI)  

und der Grün- und Strauchschnittsammelplatz 
sind ein Service an die gesamte Gemeindebevölkerung. 

 

Um diesen Service weiterhin anbieten zu können, wird ersucht, die Mengen nach 

Möglichkeit zu reduzieren, das Abstellen von Müllsäcken beim ASI zu unterlassen, 
sowie die Anlieferzeiten und Öffnungszeiten einzuhalten.  
 

Sollte dies nicht gelingen, muss die Weiterführung dieser Angebote überdacht 

werden.  
 

 
 

CHRISTBAUMENTSORGUNG  
 

 

 

Die Gemeinde Senftenbach und der Landwirt Bernhard 

Reischauer bieten heuer wieder die Möglichkeit zur 
Entsorgung der Christbäume an. 
 

Dafür wird ab 02. Jänner 2024 eine Annahmefläche beim 

Brigleder in Reisedt 4 zur Verfügung gestellt, welche 
gekennzeichnet ist. 
 

Die Christbäume können im Ganzen (ohne Lametta und 
Christbaumschmuck) angeliefert werden und müssen nicht 

zerkleinert werden. 
 

 

  



 
 

ABFUHRTERMINE    2024 
Bitte die Tonnen rechtzeitig (ab 6 Uhr früh) bereitstellen! 

 

 

RESTABFALLTONNE  
 

DO  11. Jänner DO+FR 2./3. Mai DO  25. Juli DO  17. Oktober 

DO  08. Februar MI+FR 29/31.Mai DO  22. August DO  14. November 

DO  07. März DO  27. Juni DO  19. September DO  12. Dezember 

DO+FR 4./5. April    
 

Bei mehrtägigen Abholtagen müssen ausnahmslos alle Tonnen 
am ersten Tag um 06:00 Uhr bereitstehen! 

 

 

B IOTONNE 
 

FR  19. Jänner FR   12. April FR  05. Juli FR  25. Oktober 

FR  16. Februar SA   11. Mai FR  02. August FR  22. November 

FR  15. März FR   07. Juni FR  30. August FR  20. Dezember 

  FR  27. September  

 

KEIN PLASTIK in die BIOTONNE! 
 

 
 

ALTPAPIERTONNE  
 

FR  09. Februar FR  05. April FR  26. Juli FR  15. November 

 FR  31. Mai FR  20. September  
 

 

 
 

 

ASI  -  ÖFFNUNGSTERMINE    2024 
 
 

 

ÖF F N U N G SZ E IT E N :       16:30  B I S  18:30  UH R  
 
 

MI  10. Jänner MI  03. April MI  24. Juli MI  16. Oktober 

MI  07. Februar DO  02. Mai MI  21. August MI  13. November 

MI  06. März MI  29. Mai MI  18. September MI  11. Dezember 

 MI  26. Juni   
 
 

  



 

W INTERDIENST  
 

 
Damit der Winterdienst einen reibungslosen Ablauf nehmen kann, ersuchen wir die 

Hausbesitzer: 
 

- auf die Fahrbahn überhängende Äste und Sträucher, die bei der 
Schneeräumung hinderlich sind, zu entfernen.  
 

- Aufgrund des extremen Schneefalls bzw. Schneedrucks am ersten 
Dezemberwochenende kam es vermehrt zu überhängenden Hecken und 

Sträucher entlang von Gehsteigen und Straßen.   
Die Besitzer werden aufgefordert, diese umgehend zurückzuschneiden! 

 
- Weiters ist dafür zu sorgen, dass Fahrzeuge NICHT am Fahrbahnrand 
abgestellt werden. Sollten die Fahrzeuge eine Behinderung für den Schneepflug 

darstellen, wird die Straße NICHT geräumt, um Schäden an den Fahrzeugen zu 
vermeiden. 

 
- Gemäß §93 StVO sind Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten in der 
Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr verpflichtet, Gehsteige, Gehwege bzw. den 

Straßenrand entlang ihrer Grundstücke von Schnee und Verunreinigungen zu 
säubern und bei Schnee und Glatteis zu betreuen. Schneewächten oder 

Eisbildungen sind von den Dächern der an der Straße gelegenen Gebäude zu 
entfernen. 
 

-  Die Pflicht, den Gehsteig sauber zu halten, gilt nicht nur im Winter, in der 
schnee- und eisfreien Zeit muss auch Laub weggeräumt werden! 

 

 

NEU  STUDENTENFÖRDERUNG  
 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Septembersitzung eine Förderung für unsere 
Studenten beschlossen. Die Studentenförderung kann erstmalig ab Juli 2024 

bei der Gemeinde Senftenbach beantragt werden. Die Förderrichtlinien lauten wie 
folgt: 
 

• Förderungsberechtigt sind StudentInnen, die Ihren Hauptwohnsitz in 
Senftenbach haben und zur Antragstellung das 24. Lebensjahr vor Beginn des 
jeweiligen Semesters noch nicht vollendet haben. 

 

• Das Semesterticket wird mit einem Zuschuss von EUR 75,- pro Semester 
gefördert. 

 

• Das Klimaticket wird mit einem Zuschuss von EUR 150,- pro Jahr gefördert. 
 

• Der Antrag ist im Nachhinein zu stellen, Antragszeitraum 01.07. bis 30.10. 
Für den Ankauf der Semestertickets eines Studienjahres (September bis Juni) 
ist der Antrag für Wintersemester und Sommersemester gemeinsam bis 

spätestens darauffolgenden Oktober zu stellen.  
 

• Die Förderung gilt ab dem Wintersemester 2023. 
 

• Die Auszahlung der Subvention erfolgt entsprechend den der Gemeinde zur 

Verfügung stehenden Fördermitteln und kann sich daher unter Umständen 
verzögern. 

 

• Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese Förderung. 



 


